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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eisenach

Am Freitag, dem 27. April 2007, findet die 33. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach
um 16.00 Uhr, im Saal 13, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über die
Badergasse), mit folgender Tagesordnung statt:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
4) Genehmigung der Niederschrift über die 31. Sitzung am 30. März 2007 – öffentlicher Teil
5) 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung) der

Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

6) Benutzungsgebühren- und Kostensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

7) Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2007
hier: Einbringung

8) 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und
die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach vom 10.06.2003
hier: Einbringung

9) 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach
hier: Einbringung

10) Neubesetzung des Volkshochschulbeirates
11) Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach

hier: Beratung und Beschlussfassung
12) Stadtentwicklungskonzept – Stand 12/2006

hier: Einbringung
13) Verkehrsentwicklungsplan Eisenach Teil „Öffentlicher Personennahverkehr“

Bushaltestellenkonzept
hier: Einbringung

14) Verkehrsentwicklungsplan Innenstadt Teil „Ruhender Verkehr“ (Parkraumkonzept)
hier: Einbringung

15) Bestellung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung der Stadtwerke Eisenach für das Geschäftsjahr 2006

16) Gemeinsamer Antrag der Fraktion DIE.LINKE.PDS, der SPD-Fraktion, der Fraktion B 90/Die
Grünen – Asylbewerber/innen

17) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Vertragsangelegenheiten

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20/ 20.1 20 25 01

Betreff

Jahresabschluss (JA) für das Haushaltsjahr 2006
hier: Information zu Eckdaten

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Sachverhalt:

Gemäß § 80 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist das Ergebnis der
Haushaltswirtschaft in der Jahresrechnung nachzuweisen und durch einen
Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahresrechnung ist nach § 80 Abs. 2 ThürKO
innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann
dem Stadtrat vorzulegen.

Mit heutiger Vorlage soll über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2006 informiert werden.

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsve rordnung (ThürGemHV)
festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für da s Haushaltsjahr 2006 stellt sich
wie folgt dar:

Soll-Einnahmen
- € -

Soll-Ausgaben
- € -

Verwaltungshaushalt 74.740.497,31 74.740.497,31
Vermögenshaushalt 13.117.808,23 15.884.768,33
Gesamthaushalt 87.858.305,54 90.625.265,64

Damit schließt das Haushaltsjahr 2006 mit einem einheitlichen Fehlbetrag in Höhe von 2.766.960,10
€ ab.

Die nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV vorgeschriebene Pflichtzuführung  in Höhe der im
Vermögenshaushalt geleisteten Aufwendungen für die ordentliche Tilgung von Krediten
(1.618.899,60 €) konnte nicht erwirtschaftet werden. In den Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes
ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt damit nicht enthalten.
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe
2.352.117,42 € unabweisbar. Dieser Betrag ist infolgedessen in den Sollausgaben des
Vermögenshaushaltes sowie den Solleinnahmen des Verwaltungshaushaltes enthalten.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wurde in Höhe von 922.781,51 € im Rahmen der
Abschlussbuchungen 2006 vorgenommen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt danach zum
31.12.2006  0,00 €.

Bei den Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden vor Feststellung des Ab-
schlussergebnisses folgende Kasseneinnahmereste (KER) durch pauschale Restebereini-gung in
Abgang gestellt:

Haushaltsstell
e

Bezeichnung Betrag
- € -

41010.24100 HLU, Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz 50.000,00
41010.24300 HLU, übergeleitete Unterhaltsansprüche 20.000,00
41010.24900 HLU, Sozialhilfedarlehen 10.000,00
90000.00100 Grundsteuer B 204.146,00
90000.00300 Gewerbesteuer 912.995,00
90000.02110 Spielapparatesteuer 15.938,00

insgesamt 1.213.079,00

Haushaltseinnahme- und -ausgabereste (HHER, HHAR) im Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt wurden mit der Jahresrechnung 2006 in folgendem Umfang nochmals
übertragen, in Abgang gestellt, bzw. neu gebildet:
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- € -
a) HHAR Verwaltungshaushalt 

�  aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen 0,00
�  aus Vorjahren in Abgang gestellt 0,00
�  neu gebildete HHAR Verwaltungshaushalt 0,00

b) HHAR Vermögenshaushalt 
�  aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen 1.753.185,57
�  aus Vorjahren in Abgang gestellt 506.366,07
�  neu gebildete HHAR Vermögenshaushalt 5.811.620,47

c) HHER Vermögenshaushalt 
�  aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen 777.089,05
�  aus Vorjahren in Abgang gestellt 43.084,85
�  neu gebildete HHER Vermögenshaushalt 4.772.758,01

Auf die Anlage 3 – Einzelauflistung der HHAR und HH ER – zu dieser Berichtsvorlage
wird verwiesen.

Der Schuldenstand (Sollverschuldung) hat sich im abgelaufenen Jahr wie folgt entwickelt:

- € -
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 37.811.670,52
./. Tilgung im Haushaltsjahr 2006 1.618.899,60
+ Neuaufnahmen 2006 1.500.000,00
= Stand am Ende des Haushaltsjahres 2005 (Sollverschuldung) 37.692.770,92

Die Pro-Kopf-Verschuldung  (Soll) liegt per 31.12.2006 bei 858,31€ pro EW (43.915 EW
31.12.2004)

Zur Darstellung der Ergebnisse 2006 sind in der Anlage 1 die Einnahmen und Ausgaben entsprechend
der vorgeschriebenen Gruppierung ausgewiesen. In der Anlage 2 werden die Abweichungen vom
Planansatz im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit einem Volumen von mindestens 50.000,00 €
aufgezeigt.

Für die Stadtratssitzung im April 2007 wird eine weitere Berichtsvorlage zur JR 2006 vorgesehen, mit
der dann der vollständige Erläuterungsbericht incl. Anlagen vorgelegt werden soll.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

Anlage 1 – Gruppierungsübersicht zur JR 2006
Anlage 2 – Abweichungen im VWH und VMH ab 50.000,- €
Anlage 3 – Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste
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II. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Sachs (Tel.: 202)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10/47 10 00

Betreff

2. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung) der Stadt
Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 956/98 Beschluss-Nr.: 1004/98 Beschluss-Nr.: 0746/2003 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung) der Stadt
Eisenach

II. Begründung

Es wird auf die Begründung der Einbringungsbeschlussvorlage zur 2. Änderungssatzung zur Satzung
über die Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung) der Stadt Eisenach aus der letzten Stadtratssitzung
(31. Sitzung v. 30.03.2007, öffentlicher Teil, TOP 8) verwiesen.

Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

- Der Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs
(Archivsatzung) der Stadt Eisenach sind ist der Einbringungsbeschlussvorlage zu dieser Satzung aus
der letzten Stadtratssitzung (31. Sitzung v. 30.03.2007, öffentlicher Teil, TOP 8) zu entnehmen

- alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Strathmann Dr. Brunner (670-132)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10/47 10 00/1

Betreff

Benutzungsgebühren- und Kostensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 06000.1000 u. 1100
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 957/98 Beschluss-Nr.: 0406/2001 Beschluss-Nr.: 0747/2003 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die Benutzungsgebühren- und Kostensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Eisenach

II. Begründung

Es wird auf die Begründung der Einbringungsbeschlussvorlage zur Benutzungsgebühren- und
Kostensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Eisenach aus der letzten Stadtratssitzung (31. Sitzung v.
30.03.2007, öffentlicher Teil, TOP 9) verwiesen.

Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

- Der Entwurf der Benutzungsgebühren- und Kostensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Eisenach
sind ist der Einbringungsbeschlussvorlage zu dieser Satzung aus der letzten Stadtratssitzung (31.
Sitzung v. 30.03.2007, öffentlicher Teil, TOP 9) zu entnehmen

- alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Strathmann Dr. Brunner (670-132)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20 20 01

Betreff

Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsj ahr 2007 und Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2 007
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : siehe Entwurf HH 2007
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe Entwurf HH 2007

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: SR 0353/2006           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 mit ihren Anlagen wird zur
Kenntnis genommen und zur Beratung an die Fachausschüsse und abschließenden Beratung an
den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Stadt für jedes
Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese ist gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO spätestens einen
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Die gesetzliche Vorgabe konnte nicht eingehalten werden, da sich die Erstellung eines ausgeglichenen
Haushaltsentwurfes trotz sehr frühzeitigen Beginnes der Arbeiten und intensiver Bestrebungen, dem
zwingenden Erfordernis zeitnah nachzukommen,  über einen Zeitraum von ca. 7 Monaten erstreckte. Auf
die regelmäßigen Berichtsvorlagen an den Stadtrat zum Sachstand des Haushaltsentwurfes 2007 und zur
Entwicklung der Haushaltslage in der Haushaltsausführung 2006 seit dem III. Quartal 2006 wird in
diesem Zusammenhang verwiesen. Nach zahlreichen Hauhaltsberatungen innerhalb der Verwaltung aber
auch mit den Fraktionen des Stadtrates und den Landtagsabgeordneten sowie kontinuierlicher
Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde wird nun ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt.

Der Entwurf enthält folgende Eckdaten:

1. Haushalt der Stadt Eisenach
1.1 Haushaltsvolumen

Haushaltsvolumen
2007

- € -

Zum Vergleich
Haushalt 2006

- € -
Verwaltungshaushalt
Einnahme und Ausgabe

78.804.059 74.255.713

Vermögenshaushalt
Einnahme und Ausgabe

8.637.014 11.669.347

Gesamthaushalt
Einnahme und Ausgabe

87.441.073 85.925.060

1.2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.395.279 €. Dies entspricht rd.
79,3 % der gemäß § 22 ThürGemHV geforderten Mindestzuführung (Pflichtzuführung) in Höhe der
ordentlichen Tilgung und Kreditbeschaffungskosten (1.759.119 €).
Zur vollständigen Erwirtschaftung der Pflichtzuführung fehlen im Verwaltungshaushalt somit 363.840 €.

1.3 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurde keine Kreditaufnahme eingestellt. Der
Schuldenstand beträgt unter Berücksichtigung des Aufwandes für die ordentliche Tilgung (1.759.119 €)
am 31.12.2007 voraussichtlich rd. 35.933.152 €.
Bei einer zugrunde zu legenden Einwohnerzahl von 43.727 Einwohnern (31.12.2005) entspräche dies
einer Pro-Kopf-Verschuldung von 821,77 €/ Einwohner (zum Vergleich Haushalt 2006 = 858,31 €/
Einwohner).
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1.3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf  242.500 € festgesetzt.

1.4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde wie im Vorjahr auf 10.000.000 € festgesetzt.

1.5 Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze sollen im Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt werden:

215 v. H. für Grundsteuer A
370 v. H. für Grundsteuer B
390 v. H. für Gewerbesteuer.

Eine Erhöhung der Gemeindesteuern wird damit im Ent wurf des Haushaltes 2007 für die
Grundsteuer B und die Gewerbesteuer geplant. Grundl age für die Veränderungen ist die
zu beschließende Änderungssatzung zur Hebesatzsatzu ng der Stadt Eisenach vom
23.Mai 2003 (Beschluss-Nr.0682/2003). Die Einbringu ng der genannten
Änderungssatzung erfolgt zeitgleich mit der Einbrin gung der Haushaltssatzung 2007, die
Beschlussfassung beider Satzungen soll im Stadtrat am 25.05.2007 erfolgen.

1.6 Stand der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung unbedingt notwendiger Investitions maßnahmen im
Vermögenshaushalt 2006 wurde eine vollständige Entn ahme der bisher in der Rücklage
vorgehaltenen Mittel notwendig (siehe Berichtsvorla gen an den Stadtrat zur JR 2006).
Damit kann die gesetzliche Vorgabe zur Vorhaltung e iner Mindestrücklage von 2 v. H.
des Durchschnittes der Ausgaben des Verwaltungshaus haltes der letzten 3 Jahre nicht
eingehalten werden. Die Mindestrücklage müsste dana ch rd. 1,47 Mio. € betragen.

2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

2.1 Gesamtvolumen

Wirtschaftsplan
2007

- € -

Zum Vergleich
Wirtschaftsplan

 2006
- € -

Erfolgsplan Im Ertrag
Im Aufwand
Einschl. Zins und Steuer

12.091.150
12.306.200

11.722.950
12.348.950

Fehlbetrag ./. 215.050 ./.626.000
Vermögensplan Einnahme und

Ausgabe
516.400 238.000

2.2 Gesamtbetrag der Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

2.3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
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Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

2.4 Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2007 werden die weiteren Maßnahmen zur Umsetzung des
Stadtratsbeschlusses vom 07.04.2006 (Beschluss-Nr.: 0353/2006) – Durchführung eines
Bürgerhaushaltes beginnend mit dem Haushaltsjahr 2007 – von der dafür gebildeten Arbeitsgruppe
vorbereitet.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen (Vorlage erfolgt zur Sitzung)

Entwurf Haushaltssatzung 2007 incl. Anlagen
Eckdatenblatt zum Haushalt/ Wirtschaftsplan 2007
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Seibicke (Tel.:204)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2 - 01/2007

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzun g der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach vom 10.06.2003
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.00100 und .00300
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach wird zur weiteren Beratung und
Beschlussfassung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Die defizitäre Haushaltssituation erfordert verschiedene Maßnahmen, damit mittelfristig zumindest ein
ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht werden
kann. Eine dieser Maßnahmen betrifft notwendige Einnahmeerhöhungen.

Da der Haushaltsentwurf 2007, der dem Stadtrat in seiner Sitzung am 27.04.2007 vorgelegt werden soll,
nur unter Einplanung der zu erwartenden Mehreinnahmen aus einer Erhöhung der Hebesätze für die
Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ausgeglichen erstellt werden konnte, wird die hierzu notwendige
Satzungsänderung vorgeschlagen.

Nach den Vorschriften des Grundsteuer- und auch des Gewerbesteuergesetzes ist die Erhöhung der
Hebesätze bis zum 30.06. eines Jahres rückwirkend zum 01.01. möglich.

Damit kann die beabsichtige Erhöhung der Hebesätze noch in diesem Jahr zur Verbesserung der
Einnahmesituation beitragen. Der Beschluss des Stadtrates muss bis spätestens 30. Juni 2007 gefasst
werden.

Auf den als Anlage beigefügten Satzungsentwurf wird verwiesen. Die Hebesätze sollen wie folgt
festgesetzt werden:

Hebesatz bisher Vorgeschlagener neuer
Hebesatz

Grundsteuer B 350 v. H. 370 v. H.
Gewerbesteuer 380 v. H. 390 v. H.

Die daraus resultierenden Mehreinnahmen bei gleichbleibenden Basiswerten belaufen sich auf:

Grundsteuer B in Höhe von 226.000 €
Gewerbesteuer in Höhe von 239.850 €
Insgesamt 465.850 €

Aus der vorgeschlagenen Anhebung der Hebesätze ergi bt sich bei der Grundsteuer eine
Steigerung der jährlich zu zahlenden Grundsteuer um   5,7 % pro veranlagtem
Grundstück und bei der Gewerbesteuer pro veranlagte m Betrieb eine Erhöhung um 2,6
%. Bei einem bisherigen jährlichen Grundsteuerbetra g von 500 Euro ergibt sich somit
eine Steigerung um 28,50 Euro, bei einem bisherigen  jährlichen Gewerbesteuer-betrag
von 10.000 Euro eine Steigerung um 260 Euro.

Doht
Oberbürgermeister
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Anlagen
Entwurf der 1. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Hartmann Richter (Tel.:220)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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1. Änderungssatzung vom .................................. zur Satzung über die
Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die Ge werbesteuer

(Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), i.V.m. den §§ 1 und 25 des
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch
Art. 6 des Gesetzes vom 01.09.2005 (BGBl. I S. 2676), und den §§ 1 und 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
13.12.2006 (BGBl. I S. 2878), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung) der Stadt Eisenach vom 10.06.2003 (Thür. Allgemeine Nr. 135 v.
13.06.2003, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 135 v. 13.06.2003) wird wie
folgt geändert:

§ 1 wird wie folgt geändert:

1. In Ziff. 1 Buchst. b) wird die Zahl „350“ durch die Zahl „370“ ersetzt.

2. In Ziff. 2 wird die Zahl „380“ durch die Zahl „390“ ersetzt.

§ 2
In – Kraft - Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2007 in Kraft.

Eisenach,den
Stadt Eisenach

-Siegel-

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2 - 02/2007

Betreff

3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.000.02200
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach wird zur weiteren Beratung
und Beschlussfassung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Die defizitäre Haushaltssituation erfordert verschiedene Maßnahmen, damit mittelfristig zumindest ein
ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
Eisenach erreicht werden kann. Eine dieser Maßnahmen betrifft notwendige Einnahmeerhöhungen.

Aus diesem Grunde wird auch die Erhöhung der Hundes teuer vorgeschlagen, die unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Thüringer Kom munalabgabengesetzes und mit
der Maßgabe, dass die Hundesteuer als Jahressteuerb etrag zu veranschlagen ist,
allerdings frühestens zum 01.01. des Folgejahres mö glich wird.

Damit die beabsichtige Erhöhung der Steuersätze zum 01.01.2008 fest im Konsolidierungs-programm zur
Einnahmeerhöhung verankert werden und auch in die Haushaltsplanung des Jahres 2008 einfließen kann,
ist eine frühestmögliche Beschlussfassung des Stadtrates im Jahr 2007 notwendig.

Auf den als Anlage beigefügten Satzungsentwurf wird verwiesen. Die Steuersätze sollen wie folgt
festgesetzt werden:

Satz bisher Vorgeschlagener neuer
Satz

Mögliche Mehreinnahme ab
2008

Normaltarif 42 €/Hund 60 €/Hund 35100 €
Tarif erm. 21€/Hund 30 €/Hund 640 €
Gefährlicher Hund 246 €/Hund 300 €/Hund 480 €
Summe 36220 €

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen:
Entwurf der 3. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach

III. Unterschriften
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Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Doht Hartmann Richter (Tel.:220)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

3. Änderungssatzung vom ................................ zur Hundesteuersatzung der
Stadt Eisenach
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Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446) und der §§ 2 und 5 des Thüringer
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), hat der Stadtrat der Stadt
Eisenach in seiner Sitzung am
                   folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Hundesteuersatzung der Stadt Eisenach vom 19.05.1998 (Thür. Allgemeine Nr. 126
v. 30.05.1998, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 126 v. 30.05.1998), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Euroumstellungs- und –anpassungssatzung I der Stadt
Eisenach vom 26.09.2001 (Thür. Allgemeine Nr. 234 v. 06.10.2001, Eisenacher Presse
– Thür. Landeszeitung Nr. 234 v. 06.10.2001) wird wie folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 wird der Betrag „42,00 Euro“ durch den Betrag „60,00 Euro“ ersetzt.

2. In Abs. 2 wird der Betrag „246,00 Euro“ durch den Betrag „300,00 Euro“ ersetzt.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 3. Änderungssatzung tritt am 01.01.2008 in Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Doht
Bürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage
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 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51.1 satzung- 07

Betreff

Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 963/98 Beschluss-Nr.: 1275/99 Beschluss-Nr.: 0194/2005 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt:
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Nach § 69 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII- Kinder- und Jugendhilfe) ist die Stadt Eisenach
örtlicher, öffentlicher Träger der Jugendhilfe. Sie nimmt die Aufgaben nach dem SGB VIII im eigenen
Wirkungskreis wahr.
Für die Wahrnehmung der Aufgaben dem SGB VIII hat die Stadt Eisenach gemäß § 69 Abs. 3 SGB VIII
und § 1 des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe- Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) ein Jugend- und
Schulverwaltungsamt errichtet.

 Der § 2 ThürKJHAG (Satzung des Jugendamtes) bestimmt:

„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelt durch Satzung insbesondere
1. den Umfang des Beschlussrechts des Jugendhilfeausschusses,
2. die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfsausschusses,
3. die Anhörung des Jugendhilfeausschusses vor Beschlüssen der Vertretungskörperschaft in Fragen der

Jugendhilfe,
4. den Umfang des Antragsrechts des Jugendhilfeausschusses an die Vertretungskörper-schaft,
5. die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen neben dem Jugendamt die anerkannten Träger der

freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind, und deren Beteiligung an
der Jugendhilfeplanung.“

Zuständig für den Erlass der Satzung ist nach der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung- ThürKO) der Stadtrat.

Doht         Lieske
Oberbürgermeister Bürgermeisterin

Anlagen: Der Entwurf der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach ist der
Einbringungsbeschlussvorlage zu dieser Satzung aus der letzten Stadtratssitzung (31. Sitzung v.
30.03.2007, öffentlicher Teil, TOP 10) zu entnehmen
Verteiler: alle Stadtratsmitglieder
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske V. Stephan Volk (Tel.:670782)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Satzung für das Jugendamt der Stadt Eisenach vom ...........................
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Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), in Verbindung mit § 70 Sozialgesetzbuch
(SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), sowie § 2 des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-
Ausführungsgesetzes (ThürKJHAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.02.2006 (GVBl. S. 36), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Bezeichnung, Aufgaben, Gliederung des Jugendamtes

(1) Die Stadt Eisenach hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Träger der öffentlichen
Jugendhilfe ein Jugendamt errichtet. Dieses ist organisatorisch dem Jugend- und
Schulverwaltungsamt zugeordnet.

(2) Das Jugendamt ist eine Dienststelle der Stadt Eisenach.

(3) Dem Jugendamt obliegen:

a) die ihm nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) und dem Thüringer
Kinder- und Jugendhilfe- Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) zugewiesenen Aufgaben;

b) die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben.

(4) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch
die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen.

§ 2
Verwaltung des Jugendamtes

(1) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendamtes werden im Auftrag des
Oberbürgermeisters von dem dafür bestellten Leiter des Jugendamtes geführt.

(2) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören insbesondere Ver-
waltungsgeschäfte, die regelmäßig oder wiederholt anfallen und nach vorgegebenen
Regelungen oder Grundsätzen zu behandeln sind, sofern ihnen nicht aufgrund ihrer
politischen, finanziellen oder strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche Bedeutung
zukommt.

§ 3
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an:

a) Sechs Mitglieder des Stadtrates oder unter Anrechnung auf diese Zahl auch andere
in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer;

b) Zwei Personen, die auf Vorschlag der in der Stadt Eisenach wirkenden und
anerkannten Wohlfahrtsverbände vom Stadtrat gewählt werden;
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c) Zwei Personen, die auf Vorschlag der in der Stadt Eisenach wirkenden und
anerkannten Jugendverbände vom Stadtrat gewählt werden.

(2) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als beratende Mitglieder an:

a) der Oberbürgermeister oder an seiner Stelle eine von ihm beauftragte Person;
b) der Leiter des Jugendamtes;
c) die für die Jugendarbeit zuständige Fachkraft;
d) die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eisenach;
e) der Integrations- bzw. Ausländerbeauftragte, wenn ein solcher bestellt ist;
f) der Behindertenbeauftragte der Stadt Eisenach.

(3) In den Jugendhilfeausschuss entsenden je ein weiteres beratendes Mitglied:

a) das Amtsgericht aus der mit Vormundschafts-, Familien- oder Jugendsachen
befassten Richterschaft;

b) die Agentur für Arbeit;
c) das Schulamt aus der Lehrerschaft;
d) die Polizeibehörde aus den mit Jugendsachen befassten Polizeibeamten;
e) das Gesundheitsamt aus der Ärzteschaft;
f) je ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche;
g) die jüdische Kulturgemeinde, falls Gemeinden dieses Bekenntnisses in Eisenach

bestehen.

(4) Dem Jugendhilfeausschuss gehören nach § 5 Abs. 3 ThürKJHAG an:

a) die Kinderbeauftragte;
b) ein Vertreter der Jugendberufshilfe.

(5) Für jedes stimmberechtigte und beratende Mitglied ist von der entsendenden Stelle
ein Stellvertreter zu benennen. Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter eines
stimmberechtigten Mitgliedes sein.

§ 4
Wahl, Bestellung und Ausscheiden der Mitglieder des  Jugendhilfeausschusses

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und ihre Stellvertreter
werden durch den Stadtrat gewählt. Bei den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll
auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern hingewirkt werden.

(2) Endet die Mitarbeit eines stimmberechtigten oder beratenden Mitgliedes des
Jugendhilfeausschusses beim entsendenden freien Träger oder der entsendenden
Institution, so können diese dem Stadtrat mitteilen, dass dessen Mitgliedschaft im
Jugendhilfeausschuss endet.

Scheidet während der Amtszeit ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied des
Jugendhilfeausschusses aus, so ist binnen angemessener Frist ein neues Mitglied durch
den Stadtrat zu wählen bzw. durch den Oberbürgermeister zu bestellen. Das Gleiche gilt,
wenn ein Mitglied aus anderem Grund vor Ablauf seiner Wahlzeit ausscheidet.

(3) Nach jeder Neuwahl des Stadtrates findet eine Neuwahl der stimmberechtigten
Mitglieder und deren Stellvertreter statt.
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(4) Die Entsendung der beratenden Mitglieder nach § 3 Abs. 2 bis 4 dieser Satzung
erfolgt jeweils für die Dauer der Amtszeit des Jugendhilfeausschusses.

§ 5
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses

(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenheiten der Jugendhilfe im
Rahmen der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel, der vom Stadtrat gefassten
Beschlüsse und dieser Satzung.

(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor Beschlussfassung des Stadtrates in Fragen der
Jugendhilfe gehört werden. Er soll ferner Stellung nehmen zu Entscheidungen des
Stadtrates und anderer beschließender Ausschüsse, die für die Lebensbedingungen
junger Menschen und deren Familien und/ oder für die Erhaltung einer kinder- und
familienfreundlichen Umwelt von Bedeutung sind. Vor Berufung des Jugendamtsleiters
ist der Jugendhilfeausschuss ebenfalls zu hören.

(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, in Angelegenheiten der Jugendhilfe,
insbesondere in Fragen, die für die Lebensbedingungen junger Menschen und deren
Familien und/ oder für die Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt von
Bedeutung sind, Anträge an den Stadtrat zu stellen.

(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

a) Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie
Entwicklung von Problemlösungen;

b) Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der
Jugendhilfe im Stadtgebiet und für die Vernetzung und koordinierte Zusammenarbeit
der bestehenden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen;

c) Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder-
und familienfreundliche Umwelt;

d) Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jugendhilfeplanung nach § 80
SGB VIII;

e) Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe in der Stadt Eisenach;
f) Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür

im Rahmen der Jugendhilfeplanung Fördergrundsätze oder –richtlinien für die
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe beschließen;

g) Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von freien Trägern der
Jugendhilfe in der Stadt Eisenach nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 11
ThürKJHAG oder den Widerruf dieser Anerkennung;

h) Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen nach § 35
Jugendgerichtsgesetz;

i) Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss.

(5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 5 Abs. 4 Buchst. d) dieser Satzung
hört der Jugendhilfeausschuss die im Stadtgebiet wirkenden und anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe. Von einer Beteiligung kann abgesehen werden, wenn bei den
jeweiligen Trägern die Interessen erkennbar nicht betroffen sind oder von einem
Verband mitvertreten werden, dem der Träger angehört.
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§ 6
Geschäftsgang des Jugendhilfeausschusses

(1) Die Amtszeit des Jugendhilfeausschusses entspricht der Wahlperiode des
Stadtrates. Sie beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Jugendhilfeausschusses und
endet, wenn nach der nächsten Neuwahl der Mitglieder der neu gebildete
Jugendhilfeausschuss erstmals zusammentritt.

(2) Den Vorsitz sowie den stellvertretenden Vorsitz wählen die stimmberechtigten
Mitglieder aus ihrer Mitte. Das den Vorsitz oder das den stellvertretenden Vorsitz
führende Mitglied soll dem Stadtrat angehören.

(3) Die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der
Allgemeinheit oder berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger
Gruppen entgegenstehen. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in
nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden.

(4) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf zusammen. Er wird durch den
Vorsitzenden einberufen.

(5) Der Ausschuss muss einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Fünftel
der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich und unter Angabe von Gründen und des
Beratungsgegenstandes über das Büro des Stadtrates beim Vorsitzenden  beantragt
wird. Die Sitzung ist binnen zwei Wochen einzuberufen.

(6) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses üben eine ehrenamtliche Tätigkeit im
Sinne der Kommunalordnung des Freistaates Thüringen für die Stadt Eisenach aus. Sie
erhalten im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit nach den Regelungen der
Hauptsatzung der Stadt Eisenach eine Entschädigung.

(7) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses.

§ 7
Arbeitsgemeinschaften und Unterausschüsse

(1) Zum Zwecke der Jugendhilfeplanung bildet der Jugendhilfeausschuss drei
Arbeitsgemeinschaften für die

a) Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendarbeit,
b) Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege,
c) Hilfen zur Erziehung,

die mit dem Leiter des Jugendamtes oder einem von ihm beauftragten Mitarbeiter sowie
je Arbeitsgemeinschaft  mit höchstens 10 Mitgliedern aus den in den jeweiligen
Arbeitsgebieten tätigen, anerkannten Träger der freien Jugendhilfe und Trägern
geförderter Maßnahmen besetzt werden.

(2) Die Arbeitsgemeinschaften können eigene Planungsvorstellungen erarbeiten und im
Jugendhilfeausschuss vortragen. Sie haben das Recht auf Anhörung vor Beschlüssen
des Jugendhilfeausschusses, die ihren Planungsbereich berühren.

(3) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann der Jugendhilfeausschuss vorberatende
Unterausschüsse bilden. Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfeausschuss fest. Die
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Arbeit der Unterausschüsse ist zeitlich ebenso zu begrenzen wie die Zahl ihrer
Mitglieder, die sechs nicht übersteigen sollte. Diese müssen nicht Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses sein. Den Vorsitz soll ein stimmberechtigtes Mitglied haben,
dass vom Jugendhilfeausschuss bestimmt wird. Die Sitzungen der vorberatenden
Unterausschüsse sind nicht öffentlich.

§ 8
Sprachform

Die in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für
Frauen in der weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform.
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§ 9
In – Kraft - Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Abteilung Jugend des Jugend- und
Schulverwaltungsamtes der Stadt Eisenach vom 17.02.1998, zuletzt geändert durch 2.
Änderungssatzung vom 07.07.2005, außer Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

-Siegel-

Doht
Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.14.47.06

Betreff

Stadtentwicklungskonzept – Stand 12/2006
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung
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Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0042/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

der Stadtrat nimmt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Stand 12/2006 zur Kenntnis und verweist es zur
weiteren Beratung in die Ausschüsse.

II. Begründung

Der Stadtrat hat mit Beschluss 0042/2004 entschieden, das Stadtentwicklungskonzept (SEK) Stand 12/2002
fortzuschreiben.

Das Stadtentwicklungskonzept ist als dynamisches Planungsinstrument angelegt, das
auf sich ändernde Rahmenbedingungen im Zuge von Fortschreibungen des Konzepts
anzupassen ist.

Die nun vorliegende erste Fortschreibung zum SEK Eisenach bezieht sich im Wesentlichen auf die gesamtstädtische
Ebene. Der Anpassungsbedarf gegenüber dem SEK 12/2002 erfolgte insbesondere in folgenden Punkten

·  Aktualisierung und Überprüfung der statistischen Basisdaten zu Demographie, Wohnungsmarkt, zu
wichtigen städtischen Gemeinbedarfseinrichtungen,

·  Überprüfung bzw. Monitoring der Entwicklungsziele der Stadtentwicklung und erforderlichenfalls deren
Modifizierung,

·  Einschätzung zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen und Einzelprojekten und Aktualisierung des
Maßnahmenkatalogs.

Bezüglich der vier Stadtumbaugebiete wurden im Rahmen dieser Fortschreibung nur Anpassungen hinsichtlich der
allgemeinen Ziele in den Gebieten vorgenommen.

Die 1. Fortschreibung zum SEK ist nicht als ein in sich abgeschlossenes Werk zu
verstehen, sondern nimmt jeweils Bezug zu den Kapiteln des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts vom Dezember 2002. Vor dem Kostenhintergrund und aus
Zweckmäßigkeitsgründen hat nicht erneut eine umfassende Bestandsanalyse
stattgefunden. Die vorliegende Fortschreibung konzentriert sich auf die o. g. inhaltlichen
Schwerpunkte.

Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte in enger Zus ammenarbeit mit den Fachämtern
der Stadt. Zudem wurden im Rahmen der regelmäßig st attfindenden Gespräche „Runder
Tisch“ die wesentlichen Wohnungsunternehmen beteili gt.

Die Arbeit am Stadtentwicklungskonzept hat erneut g ezeigt, dass Konzepte und
Lösungsvorschläge für die Entwicklung der Stadt Eis enach nur fachübergreifend und in
Zusammenarbeit mit möglichst allen Betroffenen erar beitet und umgesetzt werden
können.

Das nun vorliegende integrierte Stadtentwicklungsko nzept mit Stand Dezember 2006
wird hiermit dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorg elegt.

Das Stadtentwicklungskonzept erhebt nicht den Anspr uch auf Vollständigkeit. Die
einzelnen Teilabschnitte werden entsprechend ihres Arbeitsstandes beleuchtet. Die
Fortschreibung wird in den einzelnen Fachbereichen nach Bedarf erfolgen.
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Das integrierte Stadtentwicklungskonzept sollte spä testens in vier Jahren erneut einem
Monitoring unterzogen und eine 2. Fortschreibung vo rgesehen werden.

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen und Verteiler

Anlage 1: alle Stadträte
Stadtentwicklungskonzept
Kurzfassung – Auszüge aus dem Gesamtkonzept

SEK -Stand 12/06: Das komplette Exemplar wird im Büro des Stadtrates hinterlegt.
Eine Kopie erhalten der Oberbürgermeister, die Dezernentin für
Bau, Umwelt und Verkehr und alle Fraktionen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Menge Schambach (670511)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65.1

32.5

36

41

50

51

66

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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3.1. Einwohnerentwicklung und –prognose auf Gesamts tadtebene

Abbildung 1: Einwohnerentwicklung 1994 – 2005 / Thür inger Landesamt für
Statistik (TLS)

Der in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ablesbare Einwohnerrückgang um mehr als einen halben Prozentpunkt
gegenüber dem Vorjahr eingepegelt.
Ausschlaggebend für diesen moderaten Einwohnerrückgang sind die leicht positiven Wanderungssalden. Zudem haben
sich die jährlichen Geburten stabilisiert (310 bis 360). In der zweiten Hälfte der 90er Jahre kamen im Schnitt zwischen
5 und 6,5 Säuglinge pro 1000 Einwohner zur Welt; seit 1999 schwankt diese Größe fast ausnahmslos zwischen 7 und
8.
In der folgenden Graphik sind die Einwohnerentwicklung bis heute (Ende 2005) und zwei Prognosen des Thüringer
Landesamtes für Statistik bis ins Jahr 2020 zusammengeführt. Die erste Prognose mit zwei Varianten basierte auf der
9. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und wurde auch dem SEK der Stadt Eisenach von 2002 zu Grunde
gelegt. Die zweite Prognose des TLS (sog. Mittlere Variante für Thüringen) stammt aus 2004 und gründet auf der 10.
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.
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Abbildung 4: Einwohnerentwicklung und –prognose Stad t Eisenach 1994 bis
2020

Die aktuelle Prognose des TLS zeichnet für Eisenach ein deutlich günstigeres Bild als zunächst angenommen.
Vergleicht man jedoch die tatsächlichen Einwohnerdaten mit den Prognosedaten für die Jahre 2003, 2004 und 2005 so
sind leichte Zweifel an der Zielgenauigkeit der aktuellen Prognose durchaus berechtigt. Nach den aktuell vorliegenden
Zahlen für 2006 (städtisches Einwohnermeldeamt: 43.061 EW; TLS für das 3. Quartal: 43.761 EW) ist aber wieder
ein Ansteigen der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde durch
Kabinettsbeschluss vom 24.08.2004 als Planungsgrundlage für die Thüringer Landesbehörden festgelegt. Insofern
orientiert sich die Stadt Eisenach in ihrer Bevölkerungsprognose an diesem Rahmen.
Dabei sollte aber berücksichtigt werden, dass das Landesamt von Einwohnerdaten ausgeht, die offensichtlich um etwa
1.000 oberhalb der tatsächlich in Eisenach gemeldeten Einwohner liegen. Vor diesem Hintergrund und unter dem
Aspekt des Entwicklungsziels für Eisenach wird aus Sicht der Stadt vorgeschlagen, die durch das TLS für 2010, 2015
und 2020 prognostizierten Einwohner um je 1.000 zu reduzieren. Die sich ergebende Trendlinie geht für 2020
demnach von 43.900 Einwohnern für Eisenach aus. Das Positivszenario wird durch die TLS-Prognose beschrieben.
Die Negativlinie des Korridors liegt um 300 Einwohner unterhalb der Trendlinie, weil diese Lücke zwischen Prognose
und Wirklichkeit bereits in 2005 deutlich wurde.
Durch das Statistische Bundesamt sind aktuell die Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
vorgestellt worden. Für die Bundesländer wurden die Daten für Anfang 2007 angekündigt; allerdings wird eine
Detaillierung für Kreise und kreisfreie Städte erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Es ist dann zu überprüfen,
inwieweit sich die Prognose für die Stadt Eisenach ändert. Ein weitergehender Blick über das Jahr 2020 hinaus soll
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dann auf der Basis der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und im Zusammenhang mit der FNP-
Fortschreibung erfolgen.
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Die nach Stadt- und Ortsteilen differenzierte Einwohnerentwicklung liefert wichtige Hinweise, welche Teilräume sich
als beliebte Wohngegenden etablieren können und welche Bereiche gegenüber dem gesamtstädtischen Trend abfallen.
Einwohner Stadtteile

2001 2005 2001-2005 %
1 Stadtzentrum 5232 5577 345 6,6

2 Südstadt 4200 4550 350 8,3
3 Stiegk 1823 1792 -31 -1,7
4 Oppenheimstraße 2648 2737 89 3,4
5 Stadtrandsiedlung West 3394 3172 -222 -6,5
6 Karlskuppe 521 586 65 12,5
7 Thälmannstraße 5796 5516 -280 -4,8
8 Nord 4832 4044 -788 -16,3
9 Wartenberg 3542 3442 -100 -2,8
10 Oststadt 4660 4151 -509 -10,9
11 Hofferbertaue 869 841 -28 -3,2
12 Berteroda 141 125 -16 -11,3
13 Hötzelsroda 1102 1200 98 8,9
14 Madelungen 350 341 -9 -2,6
15 Neuenhof/Hörschel 769 754 -15 -2,0
16 Neukirchen 650 600 -50 -7,7
17 Stedtfeld 877 822 -55 -6,3
18 Stockhausen 736 741 5 0,7
19 Stregda 1348 1362 14 1,0
20 Wartha/Göringen 275 267 -8 -2,9

Gesamt 43765 42620 -1145 -2,6
TLS 44242 43727 -515 -1,2
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Während die Entwicklung in der Oststadt weiterhin negativ verläuft, hat sich der Bereich Oppenheimstraße stabilisiert.

4. Monitoring nach Entwicklungszielen
4.1. Ziel: Stabilisierung des Wohnungsmarkts
Zielerreichung und Planung bezüglich Abriss von ent behrlichen
Plattenbaubeständen

Abbildung 12:  Plan der Wohnungsabrisse in Eisenach- Nord, Stand 10/2006

Die Stadt und hier vor allem die beiden beteiligten Wohnungsunternehmen SWG und AWG haben durch den gezielten
Abriss von 870 WE entbehrlicher Plattenbauwohnungen einen deutlichen Impuls für die Stabilisierung des
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Wohnungsmarktes geleistet. Die städtische Wohnungsleerstandsquote ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand von über
12 % in 2000 auf ca. 10% zum Stand  2005/2006 reduziert worden. Dazu hat neben den gezielten Abrissen auch die
verhältnismäßig stabile Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklungen beigetragen. Die Abrisse sind sowohl bezüglich
der Teilsegmente (mehrgeschoss. Mietwohnungsbau, Plattenbau) als auch hinsichtlich der Standorte (Nord mit dem
Schwerpunkt der autobahnnahen Bereiche) richtig gewählt und entsprechen dem Prinzip „Schrumpfung von den
Rändern her“.
Wohnungsleerstände im Altbaubestand können noch immer nicht genau quantitativ, standörtlich und
wohnungsstrukturell bestimmt werden. Ein Lösungsansatz ist hier noch nicht in Sicht.

4.2. Ziel: Wiedernutzung städtebaulicher Brachen
In den vergangenen Jahren haben folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Brachflächen geführt bzw. sind
Maßnahmen in Vorbereitung, die mittelfristig eine Reaktivierung der Brachen versprechen:

Bezeichnung der Brache )�-���.�	/	,��0��� Stand /Bemerkung

Bebauungsplan rechtskräftig
Ausbildungszentrum TBZ in Betrieb
Ansiedlung Berufsschule in Vorbereitung
Automobile Welt schrittweise weitere Sanierung

AWE-Gelände

Nachnutzung O1 Möbelmarkt planungsrechtlich vorbereitet

'������������ in Vorbereitung

Altlastenbeseitigung läuft
neue Trasse B 19 Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet

11/2006
Realisierungskonzept beschlossen

Tor zur Stadt

'�����+��
�.�

Konzept ZOB beschlossen
FER / Oppenheim-straße Erarbeitung eines städtebaulichen Konzeptes 2007
Gaswerk Nutzungskonzept / Entkontaminierung Zwischennutzung durch städtischen Bauhof /

Gewerbe
Bebauungsplan rechtskräftig
Erschließungsstraße in Vorbereitung

ehemaliger Güterbahnhof

Revitalisierung ehemalige Bahnfläche nach Erschließung Nutzung möglich
Bebauungsplan rechtskräftigEichrodter Weg
Sanierung Fläche ehem. Lackfabrik in Vorbereitung

Abbildung 14: Übersicht zu Maßnahmen auf Brachen

Zusätzlich zu den „großen“ Brachen wurden im städtischen Altstandortkataster insgesamt 59 Standorte erfasst. Davon
sind in den letzten Jahren 15 neu genutzt worden, in 22 Fällen haben Entkernungen- bzw. Abbrüche stattgefunden.
Die Reaktivierung von Brachflächen schreitet voran trotz der insgesamt nicht sonderlich positiven konjunkturellen
Lage in der Wirtschaft. Unmittelbar angrenzend an das historische Stadtzentrum (z. B. AWE, Bahnhof) erfolgt die
Nachnutzung vorwiegend in den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel, Bildung und Kultur. Neben dem
Einzelhandel sollten zukünftig die Anstrengungen verstärkt auf andere Funktionen gelegt werden.
Die Brachen im Osten werden vorwiegend gewerblich genutzt. Dies entspricht insgesamt den städtebaulichen
Entwicklungszielen.

4.3 Ziel: Begrenzung der Siedlungsflächenentwicklung
Die Siedlungsflächenentwicklung kann durch die Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit gesteuert
werden. Instrumente hierfür sind der Flächennutzungsplan und die Bebauungsplanung.
Ein erkennbarer Erfolg in der Begrenzung der Siedlungsflächen ist seit dem SEK 2002 quantitativ nicht nachzuweisen.
Die Reaktivierung der Brachen gelingt allmählich. Zahlreiche vorhandene Baulücken und Splitterflächen vorwiegend
in Wohngebieten wurden bebaut. Abrissflächen im Wohngebiet Nord werden als wohnergänzende Freiflächen
(Parken, Grün) genutzt.
Die Wiederbebauung von Lücken, die Sanierung leerstehender Gebäude sowie die Neunutzung kleinerer Brachen
scheitert oft an den übersteigerten finanziellen Vorstellungen der Grundstückseigentümer bzw. an den fehlenden
materiellen Mitteln der Bauwilligen.
Durch die Überprüfung der Entwicklungsflächen im Flächennutzungsplan soll die Neuinanspruchnahme von
unversiegelten Flächen minimiert werden.
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4.4 Ziel: Stärkung zentrenrelevanter Funktionen in d er Innenstadt
Folgende Projekte sind umgesetzt worden bzw. befinden sich in der Umsetzung:
Maßnahme / Projekt Realisierungsstand Beitrag zur Innenstadtstärkung Bemerkungen
Neugestaltung der
Fußgängerzone
(Karlstraße/Querstraße)

2004 abgeschlossen Stärkung des
Hauptgeschäftsbereichs
Erhöhung der Attraktivität

Klare Zonierung in Bereiche
für Warenpräsentation und
Bewegungsraum

Sanierung des
Stadtschlosses

läuft Funktionale und gestalterische
Aufwertung am Markt
Festigung und Ausbau des
kulturellen Angebotes in der
Innenstadt

weitere Sanierung und
Nutzung entsprechend der
finanziellen Mittel

Sanierung Predigerkirche läuft Erweiterung und Aufwertung des
Museumsangebotes

Beitrag zum Elisabethjahr
(Thüringer
Landesausstellung)

Neugestaltung von Unterer
Predigerstraße und
Marktgasse

abgeschlossen Umsetzung Sanierungsziele
Voraussetzung zur Umsetzung
Verkehrskonzept

Gebäudesanierung –
Privatmaßnahmen

Teils abgeschlossen;
fortlaufend

Stärkung der Wohnfunktion und
für Einzelhandel und
Dienstleistungen

Verbesserung des
allgemeinen
Erscheinungsbildes

Neubau Bachhaus läuft Ausbau der musealen Kapazität;
Steigerung der Besucherzahlen

Initialwirkung zur Sanierung
Frauenplan

Umgestaltung Karlsplatz Vorplanung läuft Multifunktion (Kommunikation,
Mobilität, Aufenthalt, etc.)
bewahren; wichtiger Gelenkpunkt
der Innenstadt

Planungsgrundlage
Workshop

Lückenschluss Tannhäuser,
Karlsplatz

Rohbau Nutzung Bank/Ärzte/ Wohn- und
Geschäftshaus

Schließung der Platzkante

Ansiedlung C&A sowie
Geschäfte im
Mittelpreissegment in der
Karlstr.

ist erfolgt Stabilisierung der 1A-Einkaufslage Vielfalt der Angebote hat
sich erhöht

Tor zur Stadt
Bahnhofstraße

Realisierungskonzept
bestätigt,
Altlastensanierung läuft,
Vorbereitung Umsetzung
der weiteren Maßnahmen

Ansiedlung Einzelhandel und
ergänzende Funktionen, bessere
Verknüpfung Bahn/Bus/Innenstadt,
Parken im Zentrum

umfangreiche städtebauliche
Neuordnung
Schaffung attraktive
Verbindung zwischen
Bahnhof und Innenstadt

Abbildung 15: Übersicht zu Maßnahmen in der Innenst adt

Die Innenstadt konnte in den vergangenen Jahren ihre wichtigsten Funktionen stärken. Nachweislich betrifft das die
Wohnnutzung; aber auch Einzelhandel, Dienstleistungen und Kultur. Der größte Fortschritt ist bei der Gestaltung des
öffentlichen Raums gelungen. Die Neugestaltung der Fußgängerzone befördert gerade jenen Aspekt, der die Innenstadt
a priori attraktiver gegenüber randstädtischen Einzelhandelsangeboten macht: Erlebniseinkauf in einem angenehmen
Ambiente ist das Pfund, mit dem die Innenstadt jetzt noch besser wuchern kann.
Diese positive Entwicklung beschränkt sich aber im Wesentlichen auf die Hauptgeschäftslage Karlstraße/Querstraße.
Ziel muss es sein, die angrenzenden Bereiche zu entwickeln. Von Seiten der Stadt soll mit der gezielten Neu- und
Umgestaltung der angrenzenden öffentlichen Räume auch die Attraktivität der 1B/C- und 2-Lagen erhöht werden, die
eine Initialwirkung auf die Sanierungsinteressen von Eigentümern der dort noch vorhandenen Bausubstanz haben
kann. Wichtig wäre ebenfalls die Schließung der in der Innenstadt noch vorhandenen Baulücken.
Der angrenzende Bereich der „Bahnhofsvorstadt“ wird sich durch seine Umgestaltung positiv auf die weitere Stärkung
der Attraktivität des Stadtzentrums auswirken.
/�0 1�����2������&��������
���

Die wichtigsten Veränderungen zu 2002 im Bereich des Verkehrs mit dem Ziel der Mobilitätssteigerung sind:
·  Neue BAB-Anschlussstelle Eisenach-Mitte im Zuge der Mühlhäuser Straße mit dem Effekt der besseren

Verteilung des überörtlichen Verkehrs auf nunmehr 3 Verkehrsachsen in Richtung von/zur Autobahn
·  Fertigstellung der Ortsumgehung Stregda mit deutlicher Entlastung des Ortskerns

Im Bereich des für den überörtlichen Verkehr wichtigen Straßennetzes sind Verbesserungen erreicht worden.
Mit der vorgesehenen Nordverlegung der BAB wird eine Entlastung der bestehenden Trasse erwartet, ein Baubeginn
steht noch nicht fest.
Durchschlagende Erfolge, insbesondere für die Entlastung der Innenstadt von Durchgangsverkehr konnten noch nicht
erzielt werden.
Dies kann nur durch die Umsetzung des Mittelfristigen Verkehrskonzeptes erfolgen. Eine schrittweise bauliche
Umsetzung ist möglich, wenn Lösungen geschaffen werden, die dem jetzigen, über mehrere Jahre noch andauernden
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Zustand gerecht werden. Unkomplizierte, kostengünstige Anpassungen sind möglich, wenn die erforderlichen
Rahmenbedingungen zur verkehrlichen Umsetzung realisiert sind.
Wegen der enormen Kosten und der Abhängigkeit von Fördermitteln kann ein Zeithorizont für die notwendigen
baulichen Maßnahmen nicht vorgegeben werden. Aber auch mit verkehrsorganisatorischen Regelungen können erste
Erfolge erzielt werden.

5. Weitere Änderungen des Status quo
5.1. Soziale Infrastruktur / Soziale Lebensbereiche
Bildung
Mit der Schließung eines Regelschulstandortes wurde  auf die stark gesunkene Nachfrage reagiert.
Die Stadt Eisenach hat sich in ihrer Schulnetzplanu ng dazu bekannt, in jeder Himmelsrichtung ein
bedarfsgerechtes Angebot an Grund- und Regelschulen  vorzuhalten. Mit Ablauf des Schuljahres
2005/2006 ist dieser Zustand hergestellt. Eine weit ere Reduzierung der staatlichen Schulstandorte
in Eisenach ist auf Grund der Lage der einzelnen Sc hulen im Stadtgebiet nicht vorgesehen.
Generell sollte die Schulnetzplanung auch mit Blick  in die Region bedacht werden. Eisenach mit
seiner zentralörtlichen Funktion kann und sollte au ch langfristig solche Angebote ggf. mit Puffer
vorhalten, um für kleinere Gemeinden in der Nachbar schaft eine Alternative zu bieten.
Andere soziale Servicebereiche

Kindertagesstätten und Kindertagespflege:
Die im SEK 2002 enthaltene Prognose zur weiteren Entwicklung der Zahl anspruchsberechtigter Kinder ist
dahingegen bestätigt, dass die Zahl steigt.
Im Kita-Bereich sollte die Angebotsstruktur rein quantitativ mindestens stabilisiert werden und insbesondere im
Hinblick auf Ausstattung und Profil qualitativ verbessert werden. Dies wäre ein wichtiger Baustein, um sich auch
weiterhin als kinder- und familienfreundliche Stadt zu profilieren.

Senioreneinrichtungen:
In Eisenach lebten im Jahr 2002  8.878 Senioren und Seniorinnen (65 Jahre und älter). Seither hat sich die Zahl in
dieser Altersgruppe um über 1.000 erhöht.
Mit steigendem Anteil von Senioren ist das Angebot von Altenpflegeplätzen und betreutem Wohnen weiter zu
gewährleisten. Zur Sicherung einer größtmöglichen Wahlfreiheit sind alternative Wohnformen mit entsprechendem
Versorgungsangebot für ältere Menschen zu etablieren. So wurde zum Beispiel durch das Sozialamt der
Stadtverwaltung 2005 die Initiative „Wohnen im Alter“ auf den Weg gebracht.
Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit von Betroffenen, Stadtverwaltung, Wohnungsunternehmen und Pflege- und
Betreuungsanbietern und bedarf der finanziellen Unterstützung von Bund und Land.
Nur mit einem breit gefächerten Angebot an Wohnungen mit angemessenem Preis-Leistungs-Verhältnis
kann den Problemen der älter werdenden Bevölkerung entsprochen werden. Parallel dazu müssen
Infrastruktur sowie bestimmte Gewerbe und Dienstleistungen auf Senioren ausgerichtet werden. Damit
bietet sich auch eine Chance für die Sicherung von entsprechenden Arbeitsplätzen.
Kultur und Tourismus
Die Sicherung und Erweiterung der kulturellen Infrastruktur der Stadt Eisenach ist ein wichtiger Schwerpunkt der
Stadtentwicklung.
Theater, Kulturfabrik „Alte Mälzerei“, Ausstellung „Automobile Welt“ sowie das umfangreiche Museums- und
Kulturangebot müssen bewahrt und effektiv vermarktet werden.
Mit der Weiterentwicklung des kulturellen und touristischen Standortes Eisenach können Arbeitsplätze gesichert
werden und Zuzugsentscheidungen von qualifizierten jungen Arbeitskräften mit einem hohen Bildungsniveau sowie
einem hohen Anspruch an Freizeitgestaltung positiv beeinflusst werden.
5.2 Technische Infrastruktur
Bei deutlichen Einwohnerrückgängen und damit verbundenen Verbrauchsreduzierungen für Wasser und Abwasser,
Fernwärme, Strom und Gas werden die Ver- und Entsorgungskapazitäten und –netze erheblich unterlastig betrieben.
Die räumliche Schwerpunktsetzung des Abrissgeschehens auf randstädtische Bereiche und damit auf Areale an den
Netzenden der technischen Infrastruktur ist langfristig der betriebswirtschaftlich erfolgreiche Weg und sollte
konsequent fortgesetzt werden. Die Möglichkeiten des Rückbaus von Straßen und technischer Infrastruktur soll in dem
zu erarbeitenden städtebaulichen Konzept für das Wohngebiet Nord mit untersucht werden.

Teil III: Anpassung der Entwicklungsziele
6. Anpassung der gesamtstädtischen Entwicklungsziele
6.1. Synopse der Entwicklungsziele
Das in dem Slogan „Eisenach verbindet“ gebündelte Leitbild für die Stadt bildet unverändert sowohl mit seinem
themenbezogenen Ansatz (z.B. Bindeglied West-Ost, Tradition und Moderne, weltoffen für Besucher, etc.) als auch
mit seinem stadträumlichen Ansatz (z.B. fragmentierte Stadtbereiche zusammenführen) den übergeordneten
Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung.
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In der nachfolgenden synoptischen Übersicht sind die Entwicklungsziele des SEK 2002 und dieser 1. Fortschreibung
2006 gegenüber gestellt und - sofern vorhanden – Anpassungen bzw. Schwerpunktsetzungen deutlich gemacht.

SEK 2002 1. Fortschreibung SEK 2006 1���������	��
�	����

��
����������������

Stabilisierung des Wohnungsmarkts Stabilisierung des Wohnungsmarkts
Reduzierung WE-Bestand um 1.500 bis
2.500

900 WE reduziert (Ende 06);
Reduzierung noch um 

~750 WE Platte bis 2010/15
~500 WE Altb.-MFH bis 2015

Analyse Leerstand Altbau-MFH;
konzept. Vorbereitung gezielter Abrisse
zur gebietsbez. Aufwertung

Aufwertung langfristig stabiler
Plattenbaubestände

Aufwertung langfristig stabiler
Plattenbaubestände

keine

Moderate Neuausweisung für 
indiv. Wohnen (Plan)

Moderate Neuausweisung für 
indiv. Wohnen (Plan)

Wohnbauflächenüberprüfung im FNP

Stärkerer Ausbau von Angeboten für
Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen
Projekt „Alternative Wohnformen für
ältere Menschen“

Wiedernutzung städtebaulicher Brachen Wiedernutzung städtebaulicher Brachen
Konzentration auf Flächen 
entlang Rennbahn und Bahn

Konzentration auf Flächen 
entlang Rennbahn und Bahn

Schwerpunktbereich „Tor zur Stadt“

Begrenzung der
Siedlungsflächenentwicklung

Begrenzung der
Siedlungsflächenentwicklung

Fixierung der Siedlungskante der
Kernstadt (Plan)

Fixierung der Siedlungskante der
Kernstadt (Plan)

keine

Konzeptionelle Vorbereitung und
schrittweise Umsetzung der
Folgenutzung auf Abrissflächen

städtebauliches Konzept Nord und
Oppenheimstraße

Neubilanzierung der
Entwicklungsflächen im FNP

Überprüfung der Flächenausweisungen
Kernstadt - Ortsteile

Stärkung der Innenstadt Stärkung der Innenstadt
Nutzungszuführung durch 
Gebäudesanierung

Nutzungszuführung durch 
Gebäudesanierung

keine

Gestaltung des öffentlichen 
Raums

Gestaltung des öffentlichen 
Raums

weiterführend anschließend an die 1a-Lage

Ansiedlung zentrenrelevanter
Funktionen

Ansiedlung zentrenrelevanter
Funktionen

Schwerpunkt Umsetzung
Realisierungskonzept „Tor zur Stadt“

Nach Abriss von entbehrlichen
Altbaubeständen Neubau
nachfragegerechter Wohnformen

Verstärkter Neubau in Innenstadt auf
Beräumungsflächen

SEK 2002 1. Fortschreibung SEK 2006 1���������	��
�	����

��
����������������

Mobilitätssteigerung Mobilitätssteigerung
    Verkehrsentlastung Innenstadt Verkehrsentlastung Innenstadt Prüfung verkehrsorganisatorischer

Maßnahmen zur Verkehrsentlastung
Innenstadt

   Qualifizierung Randstraßennetz Qualifizierung Randstraßennetz keine

Abbildung 21: Synopse der Entwicklungsziele
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6.2. Teilkonzept Wohnen

Abbildung 22: Wohnungsmarkt Eisenach mit seinen Segm enten / eigene
Prognose / angenommener Leerstand auf Basis EVB-Ang aben

Die Graphik nimmt analog zum SEK 2002 eine überschlägige Schätzung zur Wohnungsmarktentwicklung für die
Zeithorizonte 2000-2005-2010 vor.
Um die richtige Strategie für den Umgang mit dem Wohnungsleerstand in den nächsten Jahren finden zu können, muss
eine tiefergehende Analyse zur Leerstandssituation im Altbaubestand durchgeführt werden. Die Annahmen in der
obigen Graphik gehen davon aus, dass der Wohnungsleerstand sich im Jahr 2000 zu etwa gleichen Teilen auf die
Plattenbaubestände und die anderen Bestände des mehrgeschossigen Wohnungsbaus verteilt hat.
Seit vermutlich 2003/2004 erreicht der Wohnungsneubau nicht mehr das Niveau des Wohnungsabgangs: der
Wohnungsbestand wird insgesamt geringer. Die Leerstände nehmen vor allem im Plattenbaubestand ab – allerdings
nicht proportional zum Abriss. Der hohe Altersdurchschnitt im Plattenbaubestand lässt vermuten, dass der
Bewohnerstamm in den Beständen weiter abnimmt.
Die Leerstände im sonstigen mehrgeschossigen Wohnungsbestand bleiben etwa konstant und werden nach 2005 durch
Unterstützung des Stadtumbauprogramms allmählich abgebaut.
Wenn die Annahmen hinsichtlich der Einwohner- und Haushalteentwicklung einerseits und der Entwicklung des
Wohnungsbestandes andererseits annähernd zutreffen, dürfte rein quantitativ bereits in 2010 ein (so geringer)
Wohnungsüberhang erreicht sein, der weitere Eingriffe in den Wohnungsmarkt nur noch im Sinne struktureller
Bereinigungen rechtfertigen würde.
So dürfte der Trend zum weiteren Anstieg des Anteils der Ein- und Zweifamilienhäuser am Wohnungsmarkt weiter
anhalten. Entsprechend sinkt der Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In Eisenach befinden sich
gegenwärtig 23 % der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern. In der Stadt Fulda liegt dieser Anteil bei 40 %, in
der Kreisstadt Eschwege sogar bei 48 %. Wo immer im Stadtgebiet geeignete Potenzialflächen für individuellere
Wohnformen bestehen – sei es auf Abrissflächen, auf anderen Brachen (z.B. Oppenheimstraße) oder geeigneten
Baulücken - sollte die Chance zum Neubau in diesem nachfragegerechten Segment genutzt werden.
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Da die oben verwendeten Daten zum Teil auf Annahmen beruhen, müssen konkrete Aussagen zum zukünftigen
Wohnungsmarkt ausbleiben. Die erarbeitete Grafik kann nur eine überschlägige Schätzung darstellen.
Mit der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und durch Auswertung der dann wahrscheinlich vorliegenden
Bevölkerungsvorausberechnung muss dieses Thema erneut überprüft werden.
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Teil IV: Umsetzungsplanung
Maßnahmen- und Zeitkatalog
Der nachfolgende Katalog listet die wichtigsten Maßnahmen und Einzelprojekte des SEK 2002 auf, gibt Auskunft zum
Erfüllungsstand bzw. zu den weiteren Umsetzungsschritten und benennt im weiteren zusätzliche Maßnahmen und
Einzelprojekte:
Nr. Maßnahme / Projekt Stand Nächste Schritte
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Freibad ist eröffnet Fertigstellung Gesamtprojekt Schwimmbad
2007
Skaterpark

2 Neubau 3-Felder-Halle Bedarf besteht weiterhin
Vorbereitung entsprechend der finanziellen
Möglichkeiten

3 Wandelhalle Teilbereich
fertiggestellt,
umfangreiche Nutzung

weitere Sanierung entsprechend der
finanziellen Möglichkeiten
Koordinierung des Veranstaltungsangebotes
notwendig

4 Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ Nutzung Jazzclub/Theater weitere Sanierung entsprechend der
finanziellen Möglichkeiten
Vorbereitung ergänzender Museumsneubau


�2������

5 B-Planänderungen Dichtereduzierung wird in laufenden
Planungen geprüft

in laufenden Planungen berücksichtigen

6 Wohnen am Wasser wird entlang der Hörsel
realisiert

Überprüfung im FNP nach weiteren
Potenzialen

7 Brachenreaktivierung z. T. umgesetzt laufend Aktivitäten notwendig
Schwerpunkt „Tor zur Stadt“

8 Schaffung kleinteiliger Wohnangebote punktuelle
Lückenschließung ist erfolgt

Überprüfung im FNP nach weiteren
Potenzialen

9 Sanierung Nordplatz abgeschlossen
10 Erweiterung Grüngürtel Nord Überprüfung im Konzept Nord

Maßnahme / Projekt Stand Nächste Schritte

Wirtschaft und Tourismus

11 Verknüpfung Automobilmuseum-
Innenstadt

12 Verknüpfung Wartburg-Innenstadt

Wegeleitung wurde
verbessert, laufende
Aufgabe des Tourismus-
Marketing

weitere Optimierung im Zusammenhang mit
dem Elisabethjahr und der Landesausstellung
2007 vorgesehen

13 Bachhaus Endphase der Bauarbeiten Vorbereitung Frauenplan
14 Reaktivierung Stadtschloss Marstall und 2. BA

fertiggestellt
Fertigstellung EG Südflügel
2007
Sanierung Rokokosaal
begonnen

weitere Sanierung und Nutzung entsprechend
der finanziellen Möglichkeiten

3������

15 Rückstufung BAB erst nach Neubau BAB
16 Verlagerung B 19 Planfeststellungsverfahren

11/2006 eingeleitet
Abstimmung mit Planung „Tor zur Stadt“
Realisierung Straßenneubau
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Maßnahme / Projekt Stand Nächste Schritte

17 Umsetzung mittelfristiges
Verkehrskonzept Innenstadt

Berücksichtigung der
Aussagen des Konzepts bei
Planung und Gestaltung der
Innenstadtstraßen

Abhängigkeit von Nordverlegung der
Autobahn
Ausbau der Knoten im Bereich Rennbahn
Prüfung verkehrsorganisatorischer
Maßnahmen
Umsetzung Phase I

18 Verknüpfung Nord-Innenstadt Bestandteil Bebauungsplan
„Ehemaliges
Kasernengelände“

Verfahren B-Plan fortführen
Grundstücksneuordnung
Umsetzung
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Nr. Maßnahme / Projekt Priorität Bemerkung

Städtebau / Bauleitplanung

19 Fortführung Flächennutzungsplan I die Überführung des SEK in den FNP schafft die formalen
Voraussetzungen für die baurechtliche Umsetzung

20 Städtebauliches Konzept Oppenheimstraße I Für die Stadt, die Bewohner und potenzielle Investoren ist
eine informelle Planung als Orientierungsrahmen zur
Umsetzung der Entwicklungsziele dringend notwendig.

21 Städtebauliches Konzept Nord I Mit dem weiteren Rückbau von Wohnungen ist es
notwendig, in Abstimmung mit den Wohnungsunternehmen,
die Möglichkeiten der Aufwertung und der weiteren
Entwicklung des Gebietes detailliert zu untersuchen.

22 Bebauungsplan Kaserne I notwendig zur Nachnutzung der Brachflächen und zur
Schaffung der Verbindung der Wohngebiete Nord -
Thälmannstraße

23 Bebauungsplan Bahnhofsvorstadt I Projektes „Tor zur Stadt“: die planerische Vorbereitung und
die Gesamtumsetzung haben oberste Priorität

24 Bebauungsplan „Eisenach-Arena“ I Schaffung von Planungsrecht für ergänzende Funktionen zur
bestehenden Großraumdiskothek

24 Straßen- und Platzgestaltung I, II, III Priorität haben die an die sanierten Bereiche der Innenstadt
anschließenden Straßen und Plätze verbunden mit den
Maßnahmen des TAV

Soziales und Kulturelles

26 Vorbereitung Verlagerung Berufsschule an
den Standort AWE-Gelände

I Grundstückskauf und Fördermöglichkeiten sind kurzfristig
zu klären, da Grundstücksoption für die Stadt 2007 ausläuft

27 Schulentwicklungsplanung I, II, III Anpassung des Schulnetzes an die demografische
Entwicklung

28 Projekt „Wohnen im Alter“ I, II, III mit weiter steigendem Altersdurchschnitt sind Alternativen
zu Alten- und Pflegeheimen notwendig

Verkehr

29 Umsetzung Parkraumkonzept I, II minutengenaues Parken in der Innenstadt
Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten

I=kurzfristig, II=mittelfristig, III=langfristig

Abbildung 23: Maßnahmen und Einzelprojekte

Teil V: Zusammenfassung
Seit dem Beschluss des Stadtrates zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 12/2002 sind etwa 4 Jahre vergangen.
Im Rahmen der vorliegenden 1. Fortschreibung wird eine Zwischenbilanz in Bezug auf die demographische und
Wohnungsmarktentwicklung, im Hinblick auf die Erreichung der stadtentwicklungspolitischen Ziele und bezüglich der
Umsetzung einzelner Maßnahmen und Projekte gezogen.
Eisenachs Einwohnerentwicklung zeigt sich erfreulich stabil. Die Einwohnerzahl der Stadt ist entgegen der um die
Jahrtausendwende noch befürchteten, deutlich negativen Entwicklung innerhalb von 4 Jahren nur um 500 Personen
gesunken. Die jährlichen Zuzüge übertreffen in ausgewählten Jahren die Zahl der Fortzüge; in den letzten Jahren
besteht ein ausgeglichenes bis leicht positives Wanderungssaldo. Die jährlichen Geburtenzahlen bewegen sich wieder
stabil oberhalb 300. Wegen der hohen Überalterung verbleibt ein jährlicher Sterbefallüberschuss von ca. 200
Personen. In der mittelfristigen Prognose wird vom Statistischen Landesamt – vermutlich zu optimistisch – für 2020
von einer Einwohnerzahl von 44.900 ausgegangen, womit das Niveau von 1996 wieder erreicht wäre. Realistischer ist
für 2020 eine Zielzahl von 43.900.
Die Entwicklung in den Stadt- und Ortsteilen vollzieht sich differenziert . Die in den 90er Jahren noch stark
gegenläufigen Entwicklungen – Zuwächse in den Ortsteilen zu Lasten der Kernstadt – haben sich nivelliert. Die
Kernstadt kann sich als Wohnstandort klar besser behaupten. Innerhalb der Kernstadt setzen sich die bekannten Trends
mit dem Süd-Nord-Gefälle fast ungebremst fort: Südstadt und Stadtzentrum stärken ihre Positionen als beliebte
Wohnquartiere, Nord verliert Einwohner. Insbesondere Thälmannstraße und Nord weisen eine Bevölkerung mit
hohem Altersdurchschnitt auf.
Zur Einschätzung der Entwicklung am Wohnungsmarkt muss mit vielen Annahmen umgegangen werden; eine
verlässliche Grundlage zu den Wohnungsbeständen und der jeweiligen Leerstandssituation muss dringend geschaffen
werden. Die für das Jahr 2000 auf 12 % geschätzte Wohnungsleerstandsquote ist durch das engagierte Vorgehen der
Wohnungsunternehmen SWG und AWG auf inzwischen unter 10 % reduziert worden. Der Abriss der entbehrlichen
Plattenbauwohnungen ist sowohl standörtlich – in Nord – als auch hinsichtlich des Umfangs – bislang 870
Wohneinheiten – die richtige Lösung zur Stabilisierung des Wohnungsmarkts. Wohnungsleerstände im Altbaubestand
können noch immer nicht genau bestimmt werden. Ein Lösungsansatz ist hier noch nicht in Sicht.
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Unabhängig von der rein quantitativen Betrachtung (i.S.v. Reduzierung der Leerstandsquote) muss in Eisenach die
Schieflage im Wohnungsbestand beseitigt werden. Das Überangebot an mehrgeschossigen Mietwohnbauten ist zu
reduzieren und das bislang unterrepräsentierte Angebot im Ein- und Zweifamilienhausbereich ist auszubauen. Das
Angebot für die nachgefragten, individuellen Wohnformen sollte insbesondere auf integrierten Standorten geschaffen
werden.
Die Wiedernutzung von Brachen in integrierter städtischer Lage ist für Eisenach eine Kernfrage der weiteren
städtebaulichen Entwicklung. Hier sind auf dem, die Kernstadt zerschneidenden Brachflächengürtel entlang der
Bahnlinie durchaus Erfolge zu verzeichnen. Die aktuell recht stabile Einwohnerentwicklung und die sich verbessernde
wirtschaftliche Situation sollten genutzt werden, um weitere Impulse zur Reaktivierung der Brachen zu setzen.
Kontraproduktive Entwicklungen  am Stadtrand sind klar abzulehnen.
Die Innenstadt konnte vor allem als Wohnstandort Boden gut machen. Die Gestaltung des öffentlichen Raums in
den Hauptgeschäftslagen ist deutlich verbessert worden. Als nächste Schritte sind die Nebenlagen und der wichtige
Bereich am Bahnhof in seiner Funktion als Tor zur Stadt anzugehen.
Durchschlagende Erfolge zur Mobilitätssteigerung sind noch nicht erzielt worden. Die Belastung der Innenstadt mit
Durchgangsverkehr stellt nach wie vor ein zentrales Problemfeld dar.
Die sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen  sind ein klarer Standortvorteil  Eisenachs, der gezielt
stabilisiert und verbessert werden muss. Gleichzeitig müssen die Einrichtungen den geänderten demographischen
Rahmenbedingungen angepasst werden. Im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen sollten
die stadt- und ortsteilspezifischen Entwicklungen fortwährend beobachtet werden, um in der jeweiligen
Entwicklungsplanung darauf reagieren zu können. Entscheidungen mit Langfristperspektive sind vor dem
Nachhaltigkeitsgrundsatz klar zu bevorzugen.
Entscheidungen zur Entwicklung der technischen Infrastruktur , aber auch der Verkehrsinfrastruktur können auf der
gesamtstädtischen Ebene nur prinzipiell vorbereitet werden: eine Schrumpfung von den Netzenden her ist
betriebswirtschaftlich sinnvoll. Eine Detaillierung ist im Rahmen von stadtteilbezogenen Konzepten zu erarbeiten.
Die im Stadtentwicklungskonzept von 2002 definierten Maßnahmen und Einzelprojekte sind bis auf wenige
Ausnahmen (insbesondere verkehrliche Projekte) in Angriff genommen worden und im Fall der Sanierung des
Nordplatzes auch abgeschlossen. Die im Rahmen der Fortschreibung neu aufgenommenen Maßnahmen und
Einzelprojekte legen einen Schwerpunkt auf konkretisierende Planungen. Dies bedeutet nicht, dass die Realisierung
von Maßnahmen länger warten muss. Vielmehr kann ausschließlich auf der Basis abgestimmter Planungen eine den
Zielen entsprechende Umsetzung gelingen. So müssen die neuen Weichenstellungen zur Anpassung des
Wohnungsmarkts dringend durch die Veränderung des Flächennutzungsplans und durch die Änderung der
entsprechenden Bebauungspläne flankiert werden. Anderenfalls bleiben die in dieser SEK-Fortschreibung
aufgestellten Ziele lediglich Absichtserklärungen und die gewollten Entwicklungen laufen schließlich ins Leere.
Für die beiden Teilbereiche Nord und Oppenheimstraße sind jeweils vertiefende städtebauliche Konzepte
auszuarbeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner und die wichtigsten Eigentümer sollten im Erarbeitungsprozess
intensiv eingebunden werden. Die Konzepte sind auf der Basis der aktuellen Situation und zu erwartender
Entwicklungen aufzustellen und sollten die unterschiedlichen Belange aus den Bereichen Wohnen, Städtebau,
Verkehr, Grün, technische und soziale Infrastruktur usw. zusammenführen. Für Eisenach Nord muss auch über
Lösungen nachgedacht werden, die über einen mittelfristigen Zeithorizont hinausgehen.
Der Stadtumbauprozess in Eisenach ist in den vergangenen Jahren gut voran gekommen. Einzig im Bereich der
nicht mehr sanierungsfähigen, leerstehenden Altbaubestände im Privatbesitz sind die Lösungsansätze noch nicht
befriedigend. Offenbar muss auch hier die Stadt ihrer Ordnungsfunktion gerecht werden und aktiver als bislang auf
dem Immobilienmarkt tätig werden. Die in einigen Städten initiierten Stadtentwicklungsgesellschaften zum Erwerb,
Abriss bzw. Sanierung der Gebäude und Wiederveräußerung der Objekte oder Liegenschaften könnten ein Ansatz sein
oder aber das Leipziger Modell (Selbstnutzer), mit dem sich die Stadt als Lotse und Ideengeber für
Nutzungsinteressenten bzw. Objekte aktiv einbringt. Mit der neuen EU-Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 (z. B.
EFRE) ergeben sich neue finanzielle und instrumentelle Lösungsansätze.
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept sollte spätestens in vier Jahren erneut einem Monitoring  unterzogen und
eine 2. Fortschreibung vorgesehen werden.

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage
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 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65.3 65.20.12.05

Betreff

Verkehrsentwicklungsplan Eisenach
Teil „Öffentlicher Personennahverkehr“

Bushaltestellenkonzept
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0547/2002 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

Der Stadtrat nimmt das anliegende Konzept Verkehrsentwicklungsplan, Teil „Öffentlicher
Personennahverkehr, Bushaltestellenkonzept“ zur Kenntnis und verweist es zur weiteren Beratung in die
Ausschüsse.

II. Begründung

Abgestimmt auf die bisherigen Planungen, insbesondere auf den Verkehrentwicklungsplan der Stadt
Eisenach, sollte im Rahmen eines Konzeptes untersucht werden, wie der Zustand der vorhandenen
Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet ist, ob neue Haltestellen benötigt werden oder ob Standorte zu
verschieben sind.
Auf der Grundlage dieser Bestandsanalyse wurden alle Haltestellen dokumentiert und erforderliche
Maßnahmen gemeinsam mit dem Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs und den zuständigen
Fachämtern in eine Prioritätenliste eingearbeitet und mit den entsprechenden Kosten untersetzt. Die
Prioritätenliste gliedert sich nach hoch, mittel und niedrig. Eine genauerere Gliederung ist auf Grund der
Haushaltslage nicht möglich. Im Bedarfsfall ist die Umsetzung entsprechend den zur Verfügung
stehenden Hauhaltsmitteln als Einzelfallentscheidung umzusetzen.
Für diese Enscheidungsfindung soll das anliegende K onzept die Grundlage bilden.

Der Beschluss über das Verkehrskonzept, Teil „Öffen tlicher Nahverkehr
Bushaltestellenkonzept“ hat selbstbindenden Charakt er und stellt kein Dogma dar. Es
kann jederzeit neuesten Erkenntnissen und erforderl ichen Änderungen unter Beachtung
der gestellten Ziele angepasst werden. Die Umsetzun g der im Konzept vorgeschlagenen
Maßnahmen kann auf Grund der immensen finanziellen Aufwendungen nur
entsprechend der finanziellen Möglichkeiten der Sta dt in Angriff genommen werden.

Oberbürgermeister
Herr Doht

Dezernentin
Frau Rexrodt

Anlagen: Bushaltestellenkonzept

Verteiler:
Fraktionen: 7x CD
Beigeordnete und Stadträte: schwarz weiß
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Menge Schrön (Tel.:Nr 670515)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

66

32.5

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.39.15.05

Betreff

Verkehrsentwicklungsplan Innenstadt
Teil „Ruhender Verkehr“

(Parkraumkonzept)
hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0201/2005          Beschluss-Nr.:                Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Verkehrsentwicklungsplan Innenstadt, Teil „Ruhender Verkehr“
(Parkraumkonzept) zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Ausschüsse.

II. Begründung

Abgestimmt auf die bisherigen Planungen, insbesonde re auf den

Verkehrsentwicklungsplan Innenstadt, war für die In nenstadt von Eisenach für den

ruhenden Verkehr ein schlüssiges und flächendeckend es Konzept zu entwickeln. Dabei

wurde der Schwerpunkt auf die Frage gelegt, ob die Anlagen und Einrichtungen des

Bestandes für die beabsichtigte zukünftige Entwickl ung ausreichen oder neue Anlagen

erforderlich werden (ja oder nein, wo, wie groß und  wann ?) und ob Änderungen im

Regelungskonzept notwendig und wie diese zu gestalt en sind. Dies sollte auf einer

umfassenden Analyse des Zustandes und auf zukunftst rächtigen, neuzeitlichen

Konzepten basieren und in konkretisierte Vorschläge  einmünden.

Zur Erfassung des Zustandes wurden umfangreiche Auf nahmen vorgenommen. Dazu

gehören  die Kartierung des öffentlichen und privat en Stellplatzangebotes, der

Regelungen und Einrichtungen für den ruhenden Verke hr und eine Verkehrserhebung,

bei der quartier- und abschnittsweise die Belegung der Stellplätze, die

Parkdauerverteilung, die Aufteilung der Parker nach  Nutzergruppen und das

Parkverhalten ermittelt und festgestellt wurde. Gle ichermaßen sind die Ergebnisse des

Workshops Karlsplatz vom 12. und 13.03.2004 in das Konzept eingeflossen. In der

abschließenden Stellplatzbilanz stellte sich heraus , dass in der Summe ausreichend

Stellplätze (ca.1.790 Stck.) vorgehalten werden. Di eses Angebot ist in der Summe nur zu

72 % ausgelastet, es wurde jedoch auch festgestellt , dass in zentrumsnahen Abschnitten

längerwährende Auslastungen und auch Überlastungen auftreten.

Als wichtigstes Ergebnis wird empfohlen, am Ost- und Westrand des Stadtzentrums neue

Parkierungsanlagen zur Verbesserung der Wegebeziehungen zum Zentrum, zur besseren

Zentralisierung der Parkmöglichkeiten und als vorausschauender Ersatz für zukünftig

entfallende Stellplätze zu errichten. Als Neuerung wurde die Möglichkeit des minutengenauen

Kurzzeitparkens, zum Beispiel über geeignete elektronische Vorrichtungen oder Einrichtungen,

insbesondere durch Taschenparkuhren oder Mobiltelefone, auf Grund der Änderung des

Straßenverkehrsgesetzes vom 28.01.2005, welches für  die Kommunen eine erhöhte

Flexibilität in der Gestaltung der Parkgebühren bed eutet,  in das Konzept aufgenommen.

Damit wird eine Stärkung des Einzelhandels erwartet .
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Abwägend zu berücksichtigen ist hierbei, dass die U mstellung und die konsequente

Überwachung finanzielle Aufwendungen erfordern und Mindereinnahmen von

Parkgebühren entstehen.

Der Verkehrsentwicklungsplan Innenstadt, Teil „Ruhe nder Verkehr“ wurde in einer

Beratung am 14.02.2007 mit allen Fachämtern abgesti mmt.

Das anliegende Konzept bestimmt die Richtung für di e weitere Entwicklung des

„Ruhenden Verkehrs“ in der Innenstadt und nimmt dam it entscheidenden Einfluss auf

das Leben, Wohnen und die Wirtschaft in der Innenst adt.

Der Beschluss über das Verkehrskonzept Innenstadt, Teil „Ruhender Verkehr“ hat

selbstbindenden Charakter und stellt kein Dogma dar . Es kann neuen Erkenntnissen und

erforderlichen Änderungen unter Beachtung der geste llten Ziele angepasst werden.

Auf Grund zu erwartender Änderungen im Parkraumange bot ist die schrittweise

Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechend der finanziellen

Möglichkeiten der Stadt vordringlich in Angriff zu nehmen.

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen:    Anlage 01- Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Innenstadt, Teil „Ruhender Verkehr“
(Parkraumkonzept) Kurzfassung

Verteiler :
Fraktionen und Beigeordnete :      Anlage 01 VEP, Teil „Ruhender Verkehr“ Kurzfassung, CD
Stadträte :                                      Anlage 01 VEP, Teil „Ruhender Verkehr“ Kurzfassung,



Stand: 13.04.07

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Rexrodt Menge, Amt 65 Schrön, Tel.:670515

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

66

32.5

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Stand: 13.04.07

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff

Bestellung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Durchführung der
Jahresabschlussprüfung der Stadtwerke Eisenach für das Geschäftsjahr 2006

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  keine Berührung des Wirtschaftsplans

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2006

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,

der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt die Bestellung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens

Bavaria Revisions- und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Steigerstraße 41
99096 Erfurt

als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006 der Stadtwerke Eisenach.

II. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 1 f) der Betriebssatzung der Stadtwerke Eisenach entscheidet der Stadtrat der
Stadt Eisenach über die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss.

Die Werkleitung der Stadtwerke hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die
Erfolgsübersicht gemäß § 25 Abs. 1 ThürEBV innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres aufzustellen. Nach § 85 Abs. 1 ThürKO soll der Jahresabschluss eines
Eigenbetriebes spätestens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres
geprüft sein.

Nachdem die Jahresabschlüsse der letzten 3 Wirtschaftsjahre von der WIKOM AG geprüft
wurden (auf die Empfehlung des Werkausschusses/Stadtrates zum Wechsel mit einer 3 –
Jahresfrist wird an dieser Stelle verwiesen), ist für die Prüfung des Abschlusses 2006 ein
anderes Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu bestellen.

Da es sich bei der Wirtschaftsprüfung nach § 1 zweiter Anstrich der VOL/A nicht um eine
Leistung nach VOL handelt und der Auftragswert den Schwellenwert für die Anwendung der
Vorschriften der VOF nicht annähernd erreicht, ist ein Wettbewerb außerhalb eines förmlichen
Verfahrens durchgeführt worden.
So wurden sieben renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Referenzmandate im
Bereich kommunaler Unternehmen und damit die notwendigen Erfahrungen im
kommunalspezifischen Haushalts- und Steuerrecht nachweisen können, zur Abgabe eines
Festpreisangebotes für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung der Stadtwerke Eisenach
für das Geschäftsjahr 2006 aufgefordert.
Auch wegen der Besonderheiten des Eigenbetriebes in Form des Nebeneinanderbestehens von
hoheitlichen Aufgabenbereichen und gewerblichen Tätigkeiten und der damit einhergehenden
Problemstellung in steuerlicher Hinsicht wurde bereits im Vorfeld auf das Vorhandensein
entsprechender Prüfungserfahrungen geachtet.

Vertreter der jeweiligen Firmen haben sich vor Angebotsabgabe in einem persönlichen Gespräch
mit der Werkleitung über die Aufgabenstruktur, die Gegebenheiten vor Ort und vor allen Dingen
den Umfang der Prüfung anhand der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2005
informiert. Auf die Notwendigkeit der Prüfung der Fragen der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung, der Einschätzung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach den  Vorschriften der
Thüringer Kommunalordnung (§ 85) und des Haushaltsgrundsätzegesetzes (§ 53) und der
Erstellung eines Erläuterungsteiles für die Berichterstattung  wurde nochmals hingewiesen.

Im Ergebnis wurden fünf Angebote abgegeben.
Laut Beschluss des Arbeitskreises III „Kommunale Angelegenheiten“ der Ständigen Konferenz
der Innenminister und –senatoren der Länder vom 16./17.02.2000 werden Leistungen der
Wirtschaftsprüfer im Rahmen von Pflichtprüfungen kommunaler Eigenbetriebe auf der
Grundlage eines Gebührenmodells abgerechnet. Das heißt, die jährlich festgesetzten
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Stundensätze für Wirtschaftsprüfer, so genannte erfahrene Prüfer und Assistenten sind für alle
Bieter gleichermaßen anzuwenden. Die Wertung der Angebote kann sich daher lediglich auf die
zugrunde liegende Anzahl der Stunden und den Einsatz des Personals nach Qualifikation sowie
ggf. nicht enthaltene Leistungen beziehen.

Die folgende Übersicht zeigt einen Vergleich der Angebote hinsichtlich dieser zu bewertenden
Aspekte unter Berücksichtigung des Angebotes der WIKOM AG für die Prüfung 2005.

BDO ICS
Revision

Bavaria
Treu AG

KPMG WIBERA WIKOM

Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden
Prüfung 2005

Wirtschaftsprüfer k.A. 40 24 45 48 60
Erfahrene Prüfer k.A. k.A. 160 100 96 120
Assistenten k.A. k.A. 100 40 5

Gesamtstunden 200 144 184 245 184 185

Nebenkosten 1.500 € 600 € 1.300 € 1.500 € 2.300 € 1.000 €

Gesamthonorar 16.500 € 9.900 € 14.714 € 17.500 € 15.500 € 14.900 €

Die Wertung der Angebote führte zu folgendem Ergebnis:

Zur Einschätzung des Prüfungsumfanges wird als Maßstab die tatsächlich abgerechnete
Stundenzahl der WIKOM AG für die Prüfung 2005 von 173 Stunden (lt. Angebot 185 Stunden)
zugrunde gelegt.

Aus der Steigerung des Gesamtumsatzes infolge der Zuordnung der Gebäudeunterhaltung zum
01.01.2006 um 5,1 Mio. Euro und der Kosten um 5,3 Mio. wird von einer geringfügigen Erhöhung
der tatsächlichen Stundenzahl des Vorjahres ausgegangen.

Bezogen auf das Gesamthonorar hat die ICS Revision zwar das günstigste Angebot abgegeben,
der zugrunde liegende Prüfungsumfang ist jedoch zu gering kalkuliert worden. Da es  sich bei
diesem Angebot aber nicht wie abgefordert um ein Festpreisangebot handelt, sondern
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich das Honorar nach dem anfallenden Zeitaufwand
richtet, sind die zu erwartenden Kosten nicht kalkulierbar. Das Angebot bleibt daher
unberücksichtigt.

Auf realistischen Einschätzungen basieren insofern nur die Angebote der WIBERA und der
Bavaria Treu AG mit jeweils 184 Stunden.

Bei gleicher Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit ist hier der um rund 800 Euro preislich
günstigere Bieter - Bavaria Treu AG – mit einer Niederlassung in Erfurt zu bestellen. Als inklusive
Zusatzleistung wird von diesem Bieter ein so genannter Management-Letter erarbeitet, in dem
zielgerichtete Verbesserungsvorschläge dargestellt werden.

Doht                                                              Rexrodt
Oberbürgermeister                                       Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr
III. Unterschriften
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Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Rexrodt/ Dezernentin Bau, Umw./VK

Eisenach, …
Nolte /Komm. Werkleiter

Eisenach,......
    Rohmeis/SB

0 36 91 / 79 18 52

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt �����

Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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